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Der schweizerische Republikaner.

Vier und zwanzigstes Stück.

Zürich, Donnstaqs den 19. April! 1798.

Von dem schweizerischen Republikaner erscheinen wöchentlich zwey bis vier Stücke, jedes von cinem haî.'en Boy ».

Man kann sich für fünf und zwanzig Stücke mit 45 Kreuzer Zürcher-Valuta in der Buchhandlung von Orell, Füßli und

Comp. abonnieren, an welche man sich mit allen Bestellungen zu wenden hat.
Was die Redaktion der Zeitschrift und allfällige Beyträge zu derselben betrifft, so kann man sich deßwegen an einen der unter-

zeichneten Herausgeber wenden, die für alle Aufsätze, welche nicht mit den Namen der Verfasser unterzeichnet seyn sollten,
verantwortlich sind.

Escher im Grabenbof. Doktor Ilsteri.

Bern.
Nachrichten von der Affaire bey Neueneck.

Der Oberst Graffenried von Bümplitz, dermalen

Mitglied des großen Raths in dem gesetzgebenden Corps

zu Aarau, hat seinen Rapport von der Affaire bey Neuen-
eck drucken lassen. Es gereicht der Preßfrcpheit zur Ehre,
daß eine solche Nachricht öffentlich bekannt werden darf,
während eine siegreiche französische Armee innert unsern

Mauern steht. Dieser Rapport beweiset auss deutlichste

und ohne alle Prahlerey, die Uebcrwundcncn nicht ge-

ziemt, daß die Franken, nachdem sie am Z. März des Mor-
gens um 2 Uhr, unsre wenige Mannschaft bey Ncueneck

überfallen, nach tapferer Gegenwehr zurückgeschlagen und

in Unordnung gebracht hatten, auch die Nachrichten so

übel lauteten, daß man bereis aus dieser Seite kapitu-
liren wollte, nachher auf angelangten Suceurs von dem

Regiment Thun und zwey vbcrländischen Scharfschützen-

Compagnien mit 14 bis 1Z00 Mann und drey Canonen

in vier verschiedenen hartnäckigen Gefechten, wobey man

mit Bajonct und Gewehrkolben handgemein geworden,
von Niederwangen bis Neueneck in die Flucht geschlagen,

und mit einem Verlust von 18 Kanonen, sehr vielen Tod-
ten und Vsrwundeten, über die Sense zurückgetrieben

worden sind. An diesem Tag wäre also der Sieg auf

dieser Seite entschieden gewesen, wenn Nicht indessen der

General Scha uen b u r g auf der Seite vog Solothurn in

Bern eingerückt, und deswegen der Befehl eingelangt wäre,

alle Feindseligkeiten einzustellen und die Truppen nach Hause

zu lassen. Wie hätte aber ein kleines Land mit Truppen

ohne Kriegsersahrung, ohne Subordination, ohne ganz-

liche Einigkeit und bey einer bereit aufgelösten Regierung
widerstehen können, wenn eine feindliche, und wie der

Erfolg lehrte, zahlreichere Armee auf vier verschiedenen

Seiten, drey Stunde» von der Hauptstadt steht, und

dieselbe von allen vier Seiten zu gleicher Zeit angegriffen

wird! Laßt euch also, ihr Väter und Wittwen der Ver-
storbenen, über den Tod eurer Söhne und Gatten nicht
betrüben. Sie haben das Ihrige für das Vaterland ge-

than, und sind aus alle Fälle den Tod der Ehren gestorben.

Das Resultat des ganzen Kriegs ist: daß die italienische

Armee eigentlich gar keinen Vortheil über uns erhalten,
da hingegen die Rhcinarmee uns überall geschlagen hat.

Gleichwohl wird jeder Schweizer gestehen müssen, daß die

siegende Armee sich großmüthiger gegen uns, als die nicht

siegende, bewiesen, unsern Schmerz durch keine bittern
Kränkungen erhöht, sondern vielmehr Bedauern mit «n-
serm Schicksale an Tag gelegt hat. Selbst der Rapporc,
welchen der Sbergeneral Schauenbnrg an das fränkische

Direktorium abgestattet hat, war in ehrenvollen Ausdrü-
cken für die Schweiz abgefaßt, da hingegen der Bericht
des General Brünc und seiner Adjutanten weit nach-

theiliger für uns eingerichtet ist.

Dienstags den 10. Aprill, Nachmittags, sind^cr vor-
malige Schultheiß von Mülincn, die Rathshcrren von

Dießbach, von Erlach, Manuel Tscharner und

W u r stcm b e r ger, wie auch der alt Landvogt von W a l-
tenwyl von Vivis, und der alt Castlan Brunn er von«

Wimmiö, auf Befehl der fränkischen Generalität arretirt
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und, wie man sagt, als Geisel nach Hüningen geführt

worden. >

V e r w a l t u n g s k a m m e r. (Cantons-Do-
min al und Ein kün f t e.) Eine der sichersten Ressource

des Cantons, welche bey dem so sehr geschwächten Staats-
vermögen um so viel mehr Aufmerksamkeit verdient, be-

steht in den liegenden Gütern und andern Einkünften, die

bisher von den Landvögten verwaltet, und zum Theil auch

ihrer eigenen Nutzung überlassen wurden. Vielleicht wäre

es für andere, besonders benachbarte Cantone interessant,

das Reglement hier ganz eingerückt zu finden, welches

die Berncrlsche Verwaltungskammer am 8. dieß hierüber

genehmigt hat. Allein der Raum gestattet uns dieses nicht.

Hier also nur die wichtigsten Artikel in einem möglichst zu-

sammengcdrängten Auszüge:

I. Verwaltung der öffentlichen Güter und
Gebäude, i) Sie sollen je nach den Umständen des

Orts entweder verwaltet, oder an den Meistbietenden

3) ganz oder theilsweise, gegen Geld oder Naturalien)

verpachtet werden. 2) Die Schlvßgebäude, die nur zur

Vewohnnng, und nicht nothwendig zur Landwirthschaft

dienen, werden unter Beding der Bcwohnung und Vc-

sorgnng besonders ausgclichen. 4) und Z) Die Lehens-

akkorde um Alpen, Reben und dergleichen sind vorläufig

beybehalten, abfällige Natural-Abgaben werden aber so-

gleich versilbert. 6) Die obrigkeitlichen Waldungen svfi

len nicht verliehen, sondern von den Munizipalitäten und

Bannwartcn sorgfältig gehütet, Holzbewilligungen blos

von der Verwaltungskammcr ertheilt, und die Frevler

gesetzlich bestraft werden. 7) Für das auf dem Ort sich

befindlich)? Privateigenthnm der Amtleute, besonders land-

wirthschaftliche Instrumente, u. s. w. können sich die

Empsaher mit ihnen abfinden. II. Beziehung der

öffentliche n E i n k u nfte. 8) In jedem Bezirk eines

vormaligen Amts oder Dogtey, wird für die Beziehung,

sowohl der obr.gkeitlichen als vbcraimlichen Einkünfte ein

National-Schaffner angestellt; wozu y) die Munizipia

der Verwaltungskammcr einen zwcysachen Vorschlag ein-

geben, von dem aber die Lehcnsbestcher ausgeschlossen sind.

10) Ihre Wehten sind: Aussicht über die Erfüllung der

Lchcnsalkorde, Besorgung der Einkünfte und Ausgaben,

Buchhaltung, Rcchnungsablage. 12) Besoldung, 4 vom

Hundert. III- Vvll-iehungs-Mittel. 13) Vier

Commissarien werden sogleich das Land bereisen, und alle
vorläufigen Anstalten treffen; 15) sie können die sachkun-

digcn Amtleute beyziehcn, und sollen 16) einen vollständi-

gen Etat und Schätzung dieser obrigkeitlichen Gebäude,
Güter, u. s. w. mitbringen; über ihren gewöhnlichen Er-
trag sich erkundigen; die Grundlage der Lehensakkorbe

aufsetzen: über das angestellte oder anzustellende Personale
Bericht eingeben; und 17) die abfälligen Kassen inven-

torisiren. 18) Dann wird die Verwaltungskammer die

National-Schaffner ernennen, die Hinleihnng bekannt

machen, und die Steigerung abhalten lassen, ry) Nie-
mand ist hicvon ausgeschlossen, als die Mitglieder der

Verwaltungskammer und die wirklichen Bezieher öffent-

licher Einkünfte. 20) Die Akkorde dauern weyigstens ein

Jahr, und bey abfälligem Verkauf werden die Bestchcr

billig eiitschädnct.

Helvetische Republik.
Aarau, den 12. Aprill. Heute war die erste Zusam-

menkunst der eonstitutionellen helvet. Räthe, von den Can-

tonen: Zürich, Bern, Luzern, Bakel, Freyburg (oder
Sarine und Beoye), Solothnrn, Schaffhausen, Lcman,
Acrgäu und Oberland. Nach Untersuchung der Beglau-
bigungsscheine söndcrten sich die beyden Räthe; der große

Rath schlug die förmliche Anerkennung der helvetischen
einen und unt heilbaren Republik vor, und der

Senat genehmigte solches. Mit allgemeinem Jubel, un-

ter Musik und dem Donner der Kanonen wurde die neue,

oder vielmehr blos verjüngte Republik ausgerufen. Möge

der Genius der alten künftig auch diese begleiten, und un-

ser Ruhm, unser Glück und unsre Ruhe bald wieder ueu

und feste stehen! Von guter Vorbedeutung ist gewiß, daß

Ochs von Basel Präsident iu dem Senate, und Pros.

Kühn von Bern Präsident in dem Volksrathe ist.

Zortfttz!»g von der Nothwendigkeit moralische

Freyheit mit der politischen zu verbinden.

Ans was für einem Grund ist die Gesellschaft zu

großen Hoffnungen berechtigt, wenn eS der reine Trieb

nach Wahrheit ist, der die meisten Glieder einer gesell-

schaftlichen Verbindung antreibt, frey und ungehindert

ihre Zwecke zu verfolgen?

Diese Frage ist durch unsre im letzten Stück geausscrte

Behauptung veranlagst.


	Bern : Nachrichten von der Affaire bey Neueneck

